
  
Anwalt für Strafrecht: Gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr

  

Bei einem auf Bahngleisen befindlichen Menschen kann es sich um ein Hindernis im Sinne eines
gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr handeln.

  

In seinem Beschluss vom 24. März 2020 (4 StR 673/19) hatte sich der Bundesgerichtshof damit
auseinanderzusetzen, ob eine Person ein Hindernis im Sinne eines gefährlichen Eingriffs in den
Bahnverkehr sein kann. Unter einem Hindernisbereiten ist jede Einwirkung im Verkehrsraum zu
verstehen, die geeignet ist, den reibungslosen Verkehrsablauf zu hemmen oder zu verzögern. Erfasst
werden auch solche Einwirkungen, die erst durch die psychisch vermittelte Reaktion des Fahrzeugführers
zu einer Beeinträchtigung des Verkehrsablaufs führen, etwa weil sie Brems- oder Ausweichvorgänge mit
den damit verbundenen Gefahren zur Folge haben. Der Beschuldigte betrat das Gleisbett eines
Hauptbahnhofs, um auf diesem Weg den Bahnsteig 3 und den dort gerade mit einer Geschwindigkeit von
ca. 60 km/h einfahrenden Personenzug zu erreichen. Der Beschuldigte nahm dabei billigend in Kauf, dass
sich Personen in dem sich nähernden Zug aufgrund der notwendigen Bremsung verletzen könnten. Der
Lokführer des Zuges gab aufgrund des im Gleisbett befindlichen Beschuldigten einen Achtungspfiff ab
und führte eine Schnellbremsung bis zum Stillstand des Zuges durch. Nach Auffassung des
Bundesgerichtshofs war das Verhalten des Beschuldigten dazu geeignet ein Hindernis zu bereiten. Es
handelt sich bei einem auf den Gleisen befindlichen Menschen um ein Hindernis im Sinne des
Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.
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